
Dabei hatte sich das Gericht gar nicht 
mit der Digitalisierung befasst. Ge-
genstand war vielmehr die Abwasser-
entsorgung. Zu beurteilen war ein Ge-

an denen verschiedene Kommunen 
-

nehmen sollte die Betriebsführung 
seiner Schwestergesellschaft über-
nehmen. 
Das OLG Naumburg hat dies für un-

und Auftragnehmer nur teilidentische 
Gesellschafter hatten. Die Stadt Wer-
nigerode hielt zwar an beiden Gesell-

waren jedoch noch andere Kommu-
nen beteiligt. Bisher ist man in der 
Rechtswissenschaft überwiegend 

„Halbschwester-Aufträge“ zulässig 
sind. 
Besonders pikant: Das OLG hat die 

Gesetzesmaterialien geprüft und fest-

ausschreibungsfreie Zusammenar-
beit in diesem Fall zulassen wollte. Er 

zu berücksichtigen.

deutschen Verwaltung – und damit 
-

schreibungsfreie Zusammenarbeit 
-

deralen Bundesstaat müssen über 
30.000 unabhängige rechtliche Ver-

ausgestattet werden. Dies kann nur 
durch intensive Kooperation gelingen. 

-
beitsteilig entwickelt und dann allen 
Verwaltungseinheiten zur Verfügung 
gestellt. 

-
tiger Leistungen von Verwaltung zu 
Verwaltung wäre das Ende der Ko-
operation. Eine arbeitsteilige Zustän-
digkeitsverteilung für die einzelnen 

-
-

waltung für derartige Kooperationen 

ist. Das deutsche Vergaberecht sieht 
im § 108 des Gesetzes gegen Wett-
bewerbsbeschränkungen (GWB) ein 

-
schreibungsfrei kooperieren darf oder 
ob sie die Leistung am Markt aus-
schreiben muss. 

bisher als hinderlich für die Ver-
waltungsdigitalisierung erwiesen. 

Genossenschaften und Anstalten er-

-
fasst. Eine kleinere Kommune kann 
so z. B. über einen Verband auf Leis-

dem wiederum der Auftragnehmer 
beteiligt ist. Diese Konstruktionen 
sind vorwiegend der Einhaltung des 
Vergaberechts geschuldet. 
Mit dem Beschluss des OLG Naum-

burg vom 03.06.2022 kommt nun 

„Halbschwester-Aufträge“ wären 
-

schluss von anderen Gerichten aufge-
griffen würde. Daher schickt die Ent-
scheidung bereits jetzt Schockwellen 
in die entsprechenden Institutionen. 

dass der Gesetzgeber reagiert. Im 
Rahmen der ohnehin anstehenden 
Reform des Vergaberechts muss er 
die „Inhouse-Regelungen“ reformie-
ren und Rechtssicherheit für die Ver-
waltungskooperation herstellen. 


